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Bericht 
 
des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über 
den Initiativantrag der Landtagsabgeordneten Dr. Roland Fürst, Wolfgang Spitzmüller, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend die Erlassung eines Gesetzes (Beilage 0511) zur 
Sicherung der Stabilität des öffentlichen Haushaltes (Burgenländisches 
Haushaltsstabilitätsgesetz - Bgld. HSG) (Zahl 2100-0359) (Beilage 0539). 
 
Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss haben den 
Initiativantrag der Landtagsabgeordneten Dr. Roland Fürst, Wolfgang Spitzmüller, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend die Erlassung eines Gesetzes zur Sicherung der 
Stabilität des öffentlichen Haushaltes (Burgenländisches Haushaltsstabilitätsgesetz - 
Bgld. HSG) in ihrer 10. gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 14.01.2026, beraten. 
 
Landtagsabgeordneter Jürgen Dolesch wurde zum Berichterstatter gewählt. 
 
Nach seinem Bericht stellte Landtagsabgeordneter Jürgen Dolesch den Antrag, dem 
Landtag zu empfehlen, dem gegenständlichen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen. 
 
Nach einer Wortmeldung des Landtagsabgeordneten Bernd Strobl stellte dieser einen 
Vertagungsantrag mit der Maßgabe Parteienverhandlungen zu führen. 
 
Bei der darauffolgenden Abstimmung wurde der Vertagungsantrag des 
Landtagsabgeordneten Bernd Strobl mit den Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen 
der FPÖ und ÖVP mehrheitlich abgelehnt. 
 
Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Antrag des Berichterstatters mit den 
Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen der FPÖ und ÖVP mehrheitlich angenommen. 
 
Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellen 
daher den Antrag, der Landtag wolle dem Initiativantrag der Landtagsabgeordneten 
Dr. Roland Fürst, Wolfgang Spitzmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend die 
Erlassung eines Gesetzes zur Sicherung der Stabilität des öffentlichen Haushaltes 
(Burgenländisches Haushaltsstabilitätsgesetz - Bgld. HSG) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 
 
 

Eisenstadt, am 14. Jänner 2026 
 
 

      Der Obmann-Stv. des Rechtsausschusses 
Der Berichterstatter:    als Vorsitzender der gemeinsamen Sitzung: 
Jürgen Dolesch eh.    Mag. Christian Drobits eh. 
 


